
Arbeitsrapport

Wird von Trabeco AG ausgefüllt

MandatWochen Nr.FeiertageArbeitstage

Tag

Datum

Stunden

Mit ihrer Unterschrift anerkennt die Einsatzfirma den Personalverleih-Vertrag mit
seinen allgemeinen und besonderen Bedingungen als integrierenden Bestandteil
dieses Einsatzes. Allgemeine Bedingungen siehe Rückseite.

Rapport geht an

weiss Trabeco AG
grün Trabeco AG
blau Mitarbeiter
rosa Einsatzfirma

Unterschrift der Einsatzfirma

Datum

Unterschrift des Mitarbeiters

Datum

Überstunden
Zulage

Mitarbeiter

Einsatzfirma

Total

Stunden/00

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

Akonto Betrag Checknummer

Kostenstelle
Baustelle

Zürich 044 279 15 15
Dübendorf 044 802 20 90
Rapperswil-Jona 055 220 80 40
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